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I. Zur Vorgeschichte
Reichspräsident von Hindenburg ernannte den NSDAP-Vor-
sitzenden Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Die 
nächsten Schritte zum Ausbau der Macht folgten zügig. Schon 
am 1. Februar 1933 wurde der Reichstag aufgelöst, um Neu-
wahlen herbeizuführen.1 Mit der „Verordnung zum Schut-
ze des deutschen Volkes“ vom 4. Februar 1933 – der ersten 
NS-Notverordnung – sollten politische Gegner ausgeschaltet 
werden. Oppositionelle Betätigungen, etwa Verteilung von 
Druckschriften oder Wahlkampfkundgebungen, wurden mas-
siv behindert oder verboten.2 Den Reichstagsbrand vom 27. 
Februar 1933 nutzte die Regierung Hitler, um mit der „Verord-
nung zum Schutz von Volk und Staat“ die bürgerlichen Grund-
rechte der Weimarer Verfassung „zur Abwehr kommunisti-
scher staatsgefährdender Gewaltakte“ außer Kraft zu setzen.3 
Damit war der Umbau der Staatsorganisation zur Diktatur auf 
„legalem“ Weg eingeleitet. Mit einem Ermächtigungsgesetz 
sollte der Reichsregierung ein eigenständiges Gesetzgebungs-
recht – ohne Beteiligung anderer Verfassungsorgane, insbe-
sondere des Parlaments – eingeräumt werden. Dazu musste 
der Reichstag die Änderung der Weimarer Reichsverfassung 
beschließen.

1 Verordnung über die Auflösung des Reichstags, RGBl I 1933, S. 45; Ver-
ordnung über die Neuwahl des Reichstags, RGBl I 1933, S. 45.

2 RGBl I 1933, S. 35.
3 RGBl I 1933, S. 83.

II. Der 23. März 1933
Bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 wurde die NSDAP 
zwar stärkste Partei, erhielt aber nicht die absolute Mehrheit. 
Dennoch konnte das Ermächtigungsgesetz die parlamentari-
sche Hürde am 23. März 1933 mit 444 gegen 94 Stimmen mü-
helos nehmen.4 Die als Ersatz für das Reichstagsgebäude ge-
nutzte Kroll-Oper wurde von SA- und SS-Mitgliedern bewacht, 
um die Abgeordneten einzuschüchtern. Nicht-nationalsozia-
listische Abgeordnete wurden angepöbelt und bedroht. Die 
SPD-Reichstagsfraktion nahm mit 94 von 120 Mitgliedern 
an der Sitzung teil; 26 Mitglieder waren aufgrund von Haft, 
Verfolgung oder Zwangsemigration an der Teilnahme gehin-
dert.5 Die kommunistischen Abgeordneten hatten zur Sitzung 
schon keine Einladung mehr erhalten, etliche waren bereits 
verhaftet oder geflohen. Zur Verabschiedung des verfassungs-
ändernden Gesetzes mussten zwei Drittel der gesetzlichen 
Mitglieder des Reichstags anwesend sein; zwei Drittel der An-
wesenden mussten zustimmen. Um die erforderliche Mehr-
heit sicherzustellen, wurden die kommunistischen Mandate 
als nicht existent behandelt – ein Verfassungsbruch –, wo-
durch sich die gesetzliche Mitgliederzahl des Reichstags um 
81 Mandate verringerte.6 Die SPD-Abgeordneten stimmten 

4 Verhandlungen des Reichstags, 8. Wahlperiode 1933, Bd. 457, S. 45; 
Adalbert Hess, Das Abstimmungsergebnis zum Ermächtigungsgesetz 
vom 23. März 1933, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 1985, S. 5–6.

5 Thomas Oppermann, Das Ermächtigungsgesetz und die Zerstörung der parla-
mentarischen Demokratie von Weimar, in: Recht und Politik 2008, S. 87–90.

6 Nachträgliche „Legalisierung“ im Vorläufigen Gesetz zur Gleichschaltung 
der Länder mit dem Reich vom 31.3.1933, RGBl I 1933, S. 153; nach § 10 
ist die Zuteilung von Sitzen an die Kommunistische Partei unwirksam.
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trotz massiver Drohungen als einzige Fraktion geschlossen 
gegen das Gesetz; die sog. bürgerlichen Parteien von liberal 
bis national-konservativ stimmten mit der NSDAP, teilweise 
aufgrund fadenscheiniger Versprechen des Reichskanzlers. 
Ahnungsvoll gipfelte die Rede des SPD-Parteivorsitzenden 
Otto Wels zur Begründung der Ablehnung des Ermächtigungs-
gesetzes in den Worten: „Freiheit und Leben kann man uns 
nehmen, die Ehre nicht.“7

Die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz8 erleichterte den 
Übergang von einer verfassungsmäßigen demokratischen 
Ordnung zur nationalsozialistischen Diktatur. Der Reichstag 
hat de facto seine legislative Kernfunktion vollständig auf die 
Reichsregierung übertragen. Die scheinbar formale Legitima-
tion der Herrschaft war Hitler wichtig, um sich die Loyalität 
des Staatsapparates (Beamte, Polizei) zu sichern und das Ge-
wissen bürgerlich-konservativer Sympathisanten und Mitläu-
fer zu beruhigen.

III. Schöffen und Geschworene
Die weitere Machtübernahme vollzog sich in rasantem Tem-
po. Das Reichsjustizministerium unter Gürtler hatte nunmehr 
eine umfassende Gesetzgebungskompetenz.9 Die Gesetzge-
bung, zum Instrument des Terrors geworden, lief auf Hoch-
touren. Die „Gleichschaltung“ beseitigte die föderalistische 
Ordnung und die Selbstverwaltung der Gemeinden.10 Wenig 
später wurde die Säuberung des öffentlichen Dienstes und der 
Justiz eingeleitet. Nach dem „Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 wurden Beamte, 

7 Verhandlungen des Reichstags, 8. Wahlperiode 1933, Bd. 457, S. 33A.
8 RGBl I 1933, S. 141; Verlängerungen: Gesetz vom 30.1.1937, RGBl I 

1937, S. 105; Gesetz vom 30.1.1939, RGBl I 1939, S. 95; Führererlass 
vom 10.5.1943, RGBl I 1943, S. 295.

9 Umfangreiche Darstellung der Justiz in der Ära Gürtler: Lothar 
Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933-1940, 2. Aufl., 1990; Gustav 
Radbruch, Des Reichsjustizministeriums Ruhm und Ende, Süddeutsche 
Juristen-Zeitung 1948, Sp. 57-64.

10 Vorläufiges Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 
31.3.1933, RGBl I 1933, S. 153.

die „nicht arischer Abstammung“ oder politisch unerwünscht 
waren, aus dem Staatsdienst entlassen.11

Das Ermächtigungsgesetz ebnete den Weg zur absoluten 
nationalsozialistischen Machtergreifung auch in der Recht-
sprechung. Dabei wurde dem richterlichen Ehrenamt große 
Bedeutung beigemessen. Eine der ersten Maßnahmen war 
das „Gesetz über die Neuwahl der Schöffen, Geschworenen 
und Handelsrichter“ vom 7. April 1933, womit die Reichsregie-
rung die Amtsperiode zum 30. Juni 1933 als beendet erklär-
te.12 Nach § 2 des Gesetzes sollten die Ausschüsse zur Wahl 
der Schöffen und Geschworenen (§ 40 GVG) „unverzüglich“ 
neu gewählt werden. § 3 ermächtigte die Landesjustizverwal-
tungen, bis zum Beginn der neuen Amtsperiode Bestimmun-
gen über die Zuziehung von Schöffen und Geschworenen zu 
erlassen, wobei sie von den Vorschriften des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes abweichen konnten. Daraufhin stellten die Lan-
desjustizverwaltungen eigene Richtlinien auf, die u. a. „Nicht-
arier“ und „volksfeindliche Personen“ von diesen Ämtern 
ausschlossen.13 Mit der Neuwahl sollten nunmehr linientreue 
ehrenamtliche Richter gewählt werden. Ein Jahr später ver-
stärkte eine weitere Gesetzesänderung den alleinigen Einfluss 
der NSDAP auf die Wahl der Vertrauenspersonen im Wahlaus-
schuss. Diese sollten nicht mehr gewählt, sondern durch den 
Amtsrichter ernannt werden.14

§ 40 Abs. 4 GVG: Er [der Amtsrichter] bestimmt dazu vornehm-
lich die Vorsteher der Gemeinden und der Gemeindeverbände 
seines Bezirks oder ihre Vertreter. Ferner bestimmt er dazu den 
Kreisleiter der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpar-
tei seines Bezirks oder seinen Vertreter, falls diese nicht schon 
auf Grund des vorigen Satzes von ihm bestimmt sind; umfaßt 
der Amtsgerichtsbezirk mehrere Kreise der Nationalsozialis-
tischen Deutschen Arbeiterpartei oder Teile von solchen, so 
schlägt der Gauleiter den vom Amtsgericht zu bestimmenden 
Kreisleiter vor.

Der Alleinvertretungsanspruch der NSDAP wurde damit auch 
auf die Gerichtsbesetzung mit ehrenamtlichen Richtern aus-
gedehnt. Über die „Vorteile“ berichtet Gerichtspräsident 
Leimer (Landgericht Kempten im Allgäu): Mit den „einheit-
lich nach nationalsozialistischen Gesichtspunkten“ gewählten 
Schöffen und Geschworenen sei das „früher vermißte einigen-
de Band“ vorhanden, „das nationalsozialistische Gedankengut 
zu verwirklichen“.15

11 RGBl I 1933, S. 175.
12 RGBl I 1933, S. 188.
13 Für Preußen: AV des JM vom 13.11.1933, Deutsche Justiz 1933, S. 673, 675.
14 Gesetz zur Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 13.12.1934, 

RGBl I 1934, S. 1233.
15 Leimer, Erfahrungen mit Schöffen und Geschworenen in der Zeit vor 

und nach der nationalsozialistischen Machtergreifung, in: Freisler/
Dörffler (Hrsg.), Der Volksrichter in der neuen deutschen Strafrechts-
pflege, 1937, S. 20, 22.

Aus: RGBl I 1933, Nr. 25, S. 141
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Der NSDAP und ihren Organisationen war es in nur wenigen 
Monaten gelungen, das gesamte gesellschaftliche, politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Leben im Staat zu bestimmen. 
1939 wurden Schöffen und Geschworene – mit Ausnahme 
derjenigen beim Volksgerichtshof – „kriegsbedingt“ vollstän-
dig abgeschafft.16 Nach 1945 wurde die Mitwirkung ehrenamt-

16 Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung 
und der Rechtspflege vom 1.9.1939, RGBl I 1939, S. 1658.

licher Richter in zahlreiche Landesverfassungen aufgenom-
men. Der Tübinger Jura-Professor Eduard Kern konnte seinen 
Vortrag auf dem Konstanzer Juristentag 1947 mit den Wor-
ten beginnen: „Die Frage, ob in Deutschland das Volk an der 
Rechtsprechung mitwirken soll, ist eigentlich gar keine Frage; 
ihre Bejahung ist selbstverständlich.“17

17 Die Beteiligung des Volkes an der Strafrechtspflege, in: Der Konstanzer 
Juristentag, 1947, S. 135-154.
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I. Die März-Revolution 1948
Im Frühjahr 1848 erfasste eine Welle revolutionärer Bewegun-
gen die Staaten des Deutschen Bundes und auch große Teile 
Europas. Diese Konflikte zeichneten sich seit der Neuordnung 
Europas und der deutschen Staaten auf dem Wiener Kongress 
1814/15 ab. Die Wiederherstellung der „alten Ordnung“ – der 
Fürstenherrschaft – stieß auf große Ablehnung. Das liberale 
Bürgertum strebte vor allem durch eine Verfassung und ge-
wählte Parlamente eine Beschränkung obrigkeitlicher Macht 
an. In einigen Staaten wurden Verfassungen geschaffen, die 
eine konstitutionelle Monarchie vorsahen, z. B. Baden (1818), 
Bayern (1818), Württemberg (1819). Im Königreich Hanno-
ver protestierten 1837 die „Göttinger Sieben“ – darunter die 
Brüder Jakob und Wilhelm Grimm – gegen die Aufhebung der 
1833 eingeführten liberalen Verfassung und wurden daraufhin 
als Professoren der Universität Göttingen durch König Ernst 
August I. entlassen. Dieser Widerstand erregte öffentliches 
Aufsehen und stärkte die liberale Bewegung. Insbesondere 
die beiden Großmächte Österreich und Preußen verweigerten 
sich einer politischen Entwicklung.
Revolutionäres Potenzial ging auch von den notleidenden Un-
terschichten in den Städten und auf dem Land aus, da Armut 

und Arbeitslosigkeit durch die Wirtschaftskrisen rapide zuge-
nommen hatten. Politische Spannungen resultierten ebenso 
aus der Hungersnot in den Jahren 1846 und 1847, weil auf-
grund von Missernten Grundnahrungsmittel wie Getreide und 
Kartoffeln knapp waren.

Von der Februarrevolution in Frankreich beeinflusst, kam 
es am 27. Februar 1848 zu einer Volksversammlung von Libe-
ralen – der „Mannheimer Volksversammlung“. Diese verfasste 
eine an die Regierung von Baden gerichtete Petition, die sich 
bald im gesamten Deutschen Bund als „Märzforderungen“ 
verbreitete. Darin verlangten sie fundamentale politische Re-
formen wie das Ende der Fürstenherrschaft, einen deutschen 
Nationalstaat, ein Nationalparlament, eine gemeinsame Ver-
fassung, Volksbewaffnung, Bürgerrechte, Meinungs- und 
Pressefreiheit sowie öffentliche Gerichtsverhandlungen und 
Schwurgerichte.

Wachsende politische und soziale Missstände führten 
schließlich zum Ausbruch der Revolution. In vielen deutschen 
Städten kam es ab März 1848 zu blutigen Aufständen. Berlin 
wurde zum Mittelpunkt der März-Revolution. Am 18. März 
1848 eskalierte vor dem Berliner Stadtschloss eine Großkund-
gebung von Bürgern, Arbeitern und Handwerkern. Bei den 


